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1. Instanz

Aktenzeichen S 120 AL 323/17
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2. Instanz

Aktenzeichen L 18 AL 22/20
Datum 06.04.2022

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der Beklagten gegen den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts Cottbus vom 18. Februar 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

Die Beklagte trÃ¤gt auch die auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers im
Berufungsverfahren.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Â 
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Die Beteiligten streiten im Berufungsverfahren (noch) um die Aufhebung der
Bewilligung von Arbeitslosengeld (Alg) wegen des Eintritts einer dreiwÃ¶chigen
Sperrzeit vom 26. Dezember 2018 bis 15. Januar 2019 und die Minderung der Dauer
des Anspruchs auf Alg um 21 Tage. 

Â 

Die Beklagte hatte dem KlÃ¤ger Alg fÃ¼r die Zeit ab 14. April 2018 iHv tgl 54,25
â�¬ fÃ¼r 360 Kalendertage bewilligt (Bescheid vom 9. Mai 2018). Bereits fÃ¼r die
Zeit vom 10. September bis 30. September 2018 hatte die Beklagte wegen Eintritts
einer Sperrzeit die Alg-Bewilligung insoweit aufgehoben (Bescheid vom 27.
November 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 31. Januar 2019).
Aufgrund unentschuldigten Fehlens und Nichtteilnahme des KlÃ¤gers an einer
daraufhin am 13. November 2018 abgebrochenen MaÃ�nahme hatte die Beklagte
zudem die Alg-Bewilligung mit Bescheiden vom 17. Dezember 2018 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 7. Februar 2019 wegen des Eintritts einer
sechswÃ¶chigen Sperrzeit fÃ¼r die Zeit vom 14. November 2018 bis 25. Dezember
2018 aufgehoben. Diese Sperrzeit wurde im Verlauf eines sozialgerichtlichen
Verfahrens auf die Zeit vom 14. November 2018 bis 4. Dezember 2018 (drei
Wochen) verkÃ¼rzt (vgl Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom
28. Juli 2020 â�� L 18 AL 29/20 -; rechtskrÃ¤ftig).

Â 

Mit Vermittlungsvorschlag vom 12. November 2018 schlug die Beklagte dem
KlÃ¤ger, der gelernter Dachdecker ist und zudem 1. Januar 2018 bis 16. MÃ¤rz 2018
als Polier im Hochbau tÃ¤tig war, einen Arbeitsplatz als Hochbaufacharbeiter bei der
HTW Hochbau GmbH zum frÃ¼hesten Eintrittstermin am 17. Dezember 2018 vor.
Der KlÃ¤ger mÃ¶ge sich dort am 22. November 2018 vorstellen. Auf den Inhalt des
Vermittlungsvorschlags, die beigefÃ¼gten Anlagen (Stellenbeschreibung und vom
Arbeitgeber geforderte Kenntnisse und FÃ¤higkeiten) und die
Rechtsfolgenbelehrung wird wegen der Einzelheiten Bezug genommen. Der KlÃ¤ger
erschien zu dem VorstellungsgesprÃ¤ch nicht. Nach AnhÃ¶rung hob die Beklagte
die Alg-Bewilligung fÃ¼r die Zeit vom 26. Dezember 2018 bis 19. MÃ¤rz 2019 auf
wegen des Eintritts eine zwÃ¶lfwÃ¶chigen Sperrzeit auf. Der Alg-Anspruch mindere
sich um 84 Tage (Bescheide vom 17. Dezember 2018 in der Fassung der
Ã�nderungsbescheide vom 13. Februar 2019 und in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 13. MÃ¤rz 2019).

Das Sozialgericht (SG) Cottbus hat den â��Sperrzeitbescheidâ�� in der Fassung des
Ã�nderungsbescheides und in Gestalt des Widerspruchsbescheides aufgehoben
(Gerichtsbescheid vom 18. Februar 2020). Zur BegrÃ¼ndung hat es ausgefÃ¼hrt,
dem Vermittlungsvorschlag sei keine wirksame Rechtsfolgenbelehrung beigefÃ¼gt
gewesen. Die Belehrung sei nicht konkret gewesen, weil sie dem KlÃ¤ger nicht
zweifelsfrei und einzelfallbezogen erklÃ¤rt habe, mit welchen Rechtsfolgen er zu
rechnen habe, falls er ohne wichtigen Grund dem Vermittlungsvorschlag nicht
nachkomme. Sie erschÃ¶pfe sich in der sinngemÃ¤Ã�en Wiedergabe des
Gesetzestextes. Daher sei auch eine geltungserhaltende Reduktion auf eine
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dreiwÃ¶chige Sperrzeit ausgeschlossen. Im Ã�brigen sei der Vermittlungsvorschlag
auch deshalb rechtsfehlerhaft, weil das Stellenangebot nicht den GrundsÃ¤tzen
einer sachgerechten Arbeitsvermittlung entspreche.

Â 

Mit der Berufung wendet sich die Beklagte (nur) noch gegen die Aufhebung auch
einer dreiwÃ¶chigen Sperrzeit vom 26. Dezember 2018 bis 15. Januar 2019. Der
KlÃ¤ger habe anhand der Rechtsfolgenbelehrung erkennen kÃ¶nnen, dass
jedenfalls eine Sperrzeit von drei Wochen drohe. Das Arbeitsangebot sei auch
ausreichend bestimmt gewesen.

Â 

Die Beklagte beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts CottbusÂ  vom 18. Februar 2020
aufzuheben, soweit damit der Sperrzeitbescheid vom 17. Dezember 2018 in der
Fassung des Ã�nderungsbescheides vom 13. Februar 2019 und in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 13. MÃ¤rz 2019 auch fÃ¼r die Zeit vom 26.
Dezember 2019 bis 15. Januar 2019 aufgehoben worden ist, und die Klage insoweit
abzuweisen.

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Er hÃ¤lt die angefochtene Entscheidung fÃ¼r zutreffend.

Â 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung durch den Berichterstatter ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt (vgl Â§Â§ 124 Abs. 2, 155 Abs. 3
und 4 Sozialgerichtsgesetz ).

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die zulÃ¤ssige Berufung der Beklagten ist nicht begrÃ¼ndet. Die Beklagte war nicht
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berechtigt, die Bewilligung von Alg fÃ¼r die Zeit vom 26. Dezember 2018 bis 15.
Januar 2019 aufgrund des Eintretens einer dreiwÃ¶chigen Sperrzeit aufzuheben.
Der Alg-Anspruch des KlÃ¤gers ruhte in dieser Zeit daher nicht und mindert sich
auch nicht um 21 Tage.

Â 

Gegenstand des Berufungsverfahrens sind neben der Entscheidung der Vorinstanz
der Bescheid vom 17. Dezember 2018 in der Gestalt des Ã�nderungsbescheides
vom 13. Februar 2018 und in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13.
MÃ¤rz 2019 (nur) noch insoweit, als die Beklagte wegen des Eintritts einer
dreiwÃ¶chigen Sperrzeit die Alg-Bewilligung fÃ¼r die Zeit vom 26. Dezember 2018
bis 15. Januar 2019 aufgehoben und die Dauer des Anspruchs auf Alg entsprechend
gemindert hat, sowie der ebenfalls am 17. Dezember 2018 ergangene
Ã�nderungsbescheid Ã¼ber die Leistungsberechnung unter BerÃ¼cksichtigung der
hier noch in Rede stehenden Sperrzeit in der Fassung des Ã�nderungsbescheides
vom 13. Februar 2019, der mit den vorgenannten Bescheiden insoweit eine
rechtliche Einheit darstellt (vgl Bundessozialgericht , Urteil vom 4. April 2017 â�� B
11 AL 19/16 R = SozR 4-4300 Â§ 144 Nr 25 â�� Rn 15 mwN).

Â 

Der KlÃ¤ger greift den Sperrzeitbescheid und den Alg-Ã�nderungsbescheid zu Recht
mit der isolierte Anfechtungsklage an (Â§ 54 Abs. 1, Â§ 56 SGG). Auf Grund der
zuvor mit Bescheid vom 9. Mai 2018 erfolgten bindenden Bewilligung von Alg fÃ¼r
den hier noch streitbefangenen Zeitraum bedurfte es keiner damit verbundenen
Leistungsklage hinsichtlich der Bewilligung von Alg (vgl BSG, Urteil vom 3. Mai 2018
â�� B 11 AL 2/17 R = SozR 4-4300 Â§ 159 Nr 6 â�� Rn 10).

Â 

Die RechtmÃ¤Ã�igkeit der Aufhebung der Alg-Bewilligung fÃ¼r den streitigen
Zeitraum misst sich an Â§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Sozialgesetzbuch â��
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz â�� (SGB) X iVm Â§ 330 Abs. 3
SGB III, weil diese die ursprÃ¼ngliche Bewilligung von Alg durch Bescheid vom 9.
Mai 2018 jeweils rÃ¼ckwirkend fÃ¼r die Zeitraum der angenommenen Sperrzeit
vor Bekanntgabe der Ã�nderungsbescheide vom 13. Februar 2019 aufgehoben hat.
Nach Â§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SGB X iVm Â§ 330 Abs. 3 SGB III ist ein
Verwaltungsakt mit Dauerwirkung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Ã�nderung der
VerhÃ¤ltnisse aufzuheben, soweit der Betroffene wusste oder nicht wusste, weil er
die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem MaÃ�e verletzt hat, dass der sich
aus dem Verwaltungsakt ergebende Anspruch kraft Gesetzes zum Ruhen
gekommen oder ganz oder teilweise weggefallen ist. Wesentlich ist jede
tatsÃ¤chliche oder rechtliche Ã�nderung, die sich auf Grund oder HÃ¶he der
Leistung auswirkt. Die Beklagte ist indes unzutreffend von einer Ã�nderung
aufgrund eines Ruhens des Anspruchs auf Alg wegen des Eintritts einer
dreiwÃ¶chigen Sperrzeit nach Ablehnung des Arbeitsangebots fÃ¼r die Zeit vom
26. Dezember 2018 bis 15. Januar 2019 ausgegangen. Die dreiwÃ¶chige Sperrzeit
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trat vielmehr kraft Gesetzes (schon) in der Zeit vom 5. Dezember 2018 bis 25.
Dezember 2018 ein, dh nicht in dem vorliegend streitbefangenen Zeitraum.

Â 

Nach Â§ 159 Abs. 1 Satz 1 SGB III in der ab dem 1. Februar 2012 geltenden und hier
anwendbaren Fassung ruht der Anspruch auf Alg fÃ¼r die Dauer einer Sperrzeit,
wenn sich ein Arbeitnehmer versicherungswidrig verhalten hat, ohne dafÃ¼r einen
wichtigen Grund zu haben. Versicherungswidriges Verhalten liegt nach dem hier
allein in Betracht kommenden Â§ 159 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB III vor, wenn der
Arbeitslose trotz Belehrung Ã¼ber die Rechtsfolgen eine von der Agentur fÃ¼r
Arbeit unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der TÃ¤tigkeit angebotene
BeschÃ¤ftigung nicht annimmt oder nicht antritt oder die Anbahnung eines solchen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses, insbesondere das Zustandekommen eines
VorstellungsgesprÃ¤chs, durch sein Verhalten verhindert (Sperrzeit bei
Arbeitsablehnung). Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung betrÃ¤gt im Falle
des erstmaligen versicherungswidrigen Verhaltens dieser Art drei Wochen, im Falle
des zweiten versicherungswidrigen Verhaltens dieser Art sechs Wochen und in den
Ã¼brigen FÃ¤llen zwÃ¶lf Wochen (Â§ 159 Abs. 4 Satz 1 SGB III).

Â 

Eine wesentliche Ã�nderung in den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen iS des Â§ 48 SGB
X wegen eines Ruhens des Anspruchs auf Alg aufgrund des Eintritts einer Sperrzeit
von drei Wochen ist im (nur noch) streitbefangenen Zeitraum vom 26. Dezember
2018 bis 15. Januar 2019 nach Auffassung des Gerichts nicht eingetreten. 

Â 

Es mangelt hinsichtlich einer dreiwÃ¶chigen Sperrzeitdauer zwar nicht an einer
ausreichenden Rechtsfolgenbelehrung.

Â 

Wie die fÃ¼r das ArbeitsfÃ¶rderungsrecht zustÃ¤ndigen Senate des BSG bereits
entschieden haben, soll die Rechtsfolgenbelehrung den Arbeitslosen Ã¼ber die
Folgen eines versicherungswidrigen Verhaltens so informieren, dass er eine
selbstverantwortliche Entscheidung treffenÂ (vglÂ schon BSG, Urteil vom 10.
Oktober 1978 â�� 7 RAr 55/77Â â��Â BSGE 47, 101, 105Â = SozR 4100 Â§Â 119 Nr
5 S 29)Â und sich Ã¼ber die zulÃ¤ssigen AblehnungsgrÃ¼nde schlÃ¼ssig werden
kannÂ (BSG, Urteil vom 21. Juli 1981 â�� 7 RAr 2/80Â â��Â BSGE 52, 63, 66Â = 
SozR 4100 Â§Â 119 Nr 15 S 73).Â Entsprechend diesem sozialen Schutzzweck hat
die Rechtsfolgenbelehrung formalen Charakter und muss konkret, richtig und
vollstÃ¤ndig sein und dem Arbeitslosen in verstÃ¤ndlicher Form zutreffend
erlÃ¤utern, welche unmittelbaren und konkreten Auswirkungen sich fÃ¼r ihn im Fall
einer Weigerung bzw eines Abbruchs einer MaÃ�nahme ohne wichtigen Grund
ergebenÂ (vglÂ BSG, Urteil vom 10. Dezember 1981 â�� 7 RAr 24/81Â â��Â BSGE
53, 13, 15Â = SozR 4100 Â§Â 119 Nr 18 S 87). An diesen Anforderungen hat das
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BSG auch nach Inkrafttreten des SGB III festgehalten und betont, eine
Rechtsfolgenbelehrung iS vonÂ Â§Â 144 Abs. 1 SatzÂ 2 Nr. 3 SGB IIIÂ aF mÃ¼sse
als Voraussetzung fÃ¼r ihre Wirksamkeit vor allem widerspruchsfrei
seinÂ (vglÂ BSG, Urteil vom 1. Juni 2006 â�� B 7a AL 26/05 RÂ â��Â Rn 15Â mwN;
vgl zur Rechtsfolgenbelehrung im SGB II BSG, Urteil vom 15. Dezember 2010- B 14
AS 92/09 RÂ â�� juris â��Â Rn 24).

Â 

Mit der nunmehr vorhandenen Ausdifferenzierung der Sperrzeitdauern in der Weise,
dass die Sperrzeitdauer nunmehr entsprechend der Anzahl der VerstÃ¶Ã�e
abgestuft ist, soll der Eingliederungsdruck auf den Arbeitslosen in AbhÃ¤ngigkeit
von seiner Mitwirkungsbereitschaft stetig erhÃ¶ht werden. Dieser
Vermittlungsansatz findet Ausdruck auch in einer Individualisierung der
Sperrzeitfolgen. Entsprechend muss auch die Rechtsfolgenbelehrung auf die
individuelle leistungsrechtliche Situation abgestimmt sein. Dies dient zugleich dem
Ziel der VerhaltenssteuerungÂ (vgl BSG, Urteil vom 3. Mai 2018 â�� B 11 AL 2/17 R
Â â�� SozR 4-4300 Â§Â 159 Nr 6 â�� Rn 27 mwN). Davon ausgehend war nicht
mehr zu entscheiden, ob die Zuweisung zu der MaÃ�nahme vorliegend eine
ausreichende Rechtsfolgenbelehrung fÃ¼r eine zwÃ¶lfwÃ¶chige Sperrzeit enthielt.
Offenbleiben kann damit auch, ob der Hinweis auf eine Sperrzeit von
â��lÃ¤ngstensâ�� zwÃ¶lf Wochen auf einen tatsÃ¤chlich nicht bestehenden
Ermessensspielraum hindeutet, wie das SG meint, da es aus den vom SG genannten
GrÃ¼nden schon an einer ausreichenden Rechtsfolgenbelehrung fÃ¼r den
Zeitraum einer drei Wochen Ã¼berschreitenden Sperrzeit fehlt (vgl insoweit auch
BSG, Urteil vom 27. Juni 2019 â�� B 11 AL 14/18 R = SozR 4-4300 Â§ 159 Nr 7 â��
Rn 21).

Â 

Allerdings ist von einer ausreichenden Rechtsfolgenbelehrung auszugehen, soweit
jeweils ein erstes versicherungswidriges Verhalten und die daran anknÃ¼pfende
Rechtsfolge einer dreiwÃ¶chigen Sperrzeit betroffen ist. Insoweit lÃ¤sst die
Rechtsfolgenbelehrung fÃ¼r einen verstÃ¤ndigen Arbeitslosen erkennen, dass im
Fall einer Verhinderung des Zustandekommens des angebotenen
VorstellungsgesprÃ¤chs jedenfalls eine Sperrzeitdauer von drei Wochen droht. Es
liegt auch keine widersprÃ¼chliche Belehrung vor, was in Betracht kÃ¤me, wenn
der Eintritt miteinander im Widerspruch stehender Rechtsfolgen offen und im
Ergebnis unklar bliebe, ob Ã¼berhaupt eine Rechtsfolge eintritt. Auch wenn die
dem Vermittlungsvorschlag beigefÃ¼gte Belehrung hinsichtlich des Eintritts einer
sechs- und zwÃ¶lfwÃ¶chigen Sperrzeit bei Abbruch der MaÃ�nahme nicht
ordnungsgemÃ¤Ã� erteilt wurde, kann ihr entnommen werden, dass zumindest eine
dreiwÃ¶chige Sperrzeit bei Arbeitsablehnung eintreten werde (vgl hierzu schon BSG
aaO Rn 22).

Â 

Die weiteren Voraussetzungen fÃ¼r den Eintritt der dreiwÃ¶chigen Sperrzeit vom
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26. Dezember 2018 bis 15. Januar 2019 lagen jedoch nicht vor, und zwar
ungeachtet dessen, ob der KlÃ¤ger durch die unentschuldigte Nichtteilnahme an
dem VorstellungsgesprÃ¤ch vom 22. November 2018 dessen Zustandekommen
verhindert hat, ohne hierfÃ¼r einen wichtigen Grund gehabt zu haben. Denn die
Sperrzeit bei Arbeitsablehnung beginnt kraft Gesetzes mit dem Tag nach dem
Ereignis, das die Sperrzeit begrÃ¼ndet (das wÃ¤re hier der Tag nach dem
Vorstellungstermin am 22. November 2018), oder, wenn â�� wie hier â�� dieser Tag
in eine Sperrzeit fÃ¤llt (hier die Sperrzeit wegen MaÃ�nahmeabbruchs vom 14.
November 2018 bis 4. Dezember 2018, vgl rechtskrÃ¤ftiges Urteil des erkennenden
Gerichts vom 28. Juli 2020 â�� L 18 AL 29/20 -), mit dem Ende dieser Sperrzeit (vgl 
Â§ 159 Abs. 2 Satz 1 SGB III). Die Sperrzeit hÃ¤tte daher bei Vorliegen der
tatbestandlichen Voraussetzungen im Ã�brigen nur â�� kalendermÃ¤Ã�ig â�� vom
5. Dezember 2018 bis einschlieÃ�lich 25. Dezember 2018 eintreten kÃ¶nnen, nicht
aber â�� und allein dieser Zeitraum ist vorliegend streitbefangen â�� vom 26.
Dezember 2018 bis 15. Januar 2019. Eine Aufhebung der Alg-Bewilligung fÃ¼r den
vorgenannten Zeitraum kommt daher auf der Grundlage von Â§ 48 SGB X nicht in
Betracht, ebenso wenig eine Minderung des Alg-Anspruchs und dessen Ruhen.

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Â 

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen
nicht vor.

Erstellt am: 16.05.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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